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auch Dietrich von Honstein die Propstei zu verdanken haben, so daß in 
seinem Fall das königliche Präsentationsrecht wieder zur Geltung gekom­
men sein dürfte. Spiegelt sich im Fall Johann von Fleckenstein gegen Ludolf 
von Salina der Thronstreit mit der Konkurrenz des bayerischen und des 
vom Papst unterstützten habsburgischen Thronkandidaten wider, so 
mögen im Falle Dietrichs von Honstein mehr die regionalen Konflikte zwi­
schen Honsteinern, Kreuzstift und städtischem Rat die Situation der Nord­
häuser Propstei bestimmt haben.

Die Propstei von Nordhausen war keineswegs eine reiche Pfründe. Den 
Versorgungsansprüchen der adligen Herren konnte sie allein nicht ge­
nügen. Aber gerade dadurch sind die Streitigkeiten um ihren Besitz ein um 
so besserer Beleg für die tiefgreifenden Auswirkungen des Thronstreits und 
des anschließenden päpstlich-königlichen Zerwürfnisses im Reich, so wie es 
die eingangs zitierten Chronisten beklagten. Zu Zeiten, in denen die maß­
geblichen moralisch-rechtlichen Gewalten uneins waren, ihre Autorität 
gegenseitig angriffen, in Zweifel zogen und damit schwächten, enthüllten 
sich ihre eigenen Herrschaftsrechte gelegentlich als bloße Ansprüche, 
denen von den Betroffenen ein Zwangscharakter nicht ohne weiteres zuge­
billigt wurde. Dies erweist sich an dieser Stelle im besonderen für die gerade 
von Johannes XXII. forciert vorangetriebenen kurialen Zentralisierungs­
tendenzen, die mittels Devolution, Reservation, Provision und anderer 
Rechtsinstitute auf eine Verwirklichung des Postulats universaler kirch­
licher Leitungsbefugnis abzielten113. Eine richterliche Entscheidung, wie 
sie 1320 von Peter von Aspelt gefordert war, deren ihn aber der Tod über­
hob, hätte in dieser Situation nur ein Parteibekenntnis sein können. Die 
Lösung der dabei implizierten Frage nach der Verbindlichkeit päpstlicher 
Jurisdiktionsakte, wie etwa umfassender Reservationen, und nach dem 
gegenseitigen Verhältnis päpstlicher und fürstlicher Herrschaftsrechte im 
landeskirchlichen Bereich überstieg fraglos nicht nur die Kompetenz des 
Mainzer Erzbischofs, sondern war als grundsätzliches Normenproblem 
überhaupt nicht mit juristischen Mitteln, sondern allenfalls durch die Poli­
tik herbeizuführen gewesen.
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